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Das Amtsblatt für die Gemeinde Rangsdorf erscheint nach Bedarf und kann zu den bekannten Öffnungszeiten in der 
Bibliothek der Gemeinde Rangsdorf, Seebadallee 45, der Bibliothek im Ortsteil Groß Machnow, Dorfstraße 15C und in 
der Gemeindeverwaltung Rangsdorf, Ladestraße 6 – Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit eingesehen werden.  
 

Einzelne Exemplare sind kostenfrei in der Gemeindeverwaltung Rangsdorf – Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit erhältlich, 
bei Postzustellung gegen Erstattung der Portokosten. 
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Amtliche Bekanntmachungen

 
 

2. Öffentliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung über den Einsatz von Stimmzettelschablonen und die Korrektur von Wahlbezir-
ken/Wahlräumen 

 
für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 

 
am 18. September 2005 

 
 
A – Einsatz von Stimmzettelschablonen: 
 
Blinde und sehbehinderte Menschen können sich zur Kennzeichnung ihres Stimmzettels einer Wahlschablone bedienen. Die 
Wahlschablone wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt und ist anzufordern beim: 
 
Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg e.V. 
Heinrich-Zille-Straße 1-6 
03042 Cottbus 
Telefon: 0355 – 22549 
Fax: 0355 – 7293974. 
 
 
B - Wahlbezirke(WB) / Wahlräume/-lokale - Korrektur: 
 
Die Gemeinde Rangsdorf ist in folgende 7 allgemeine Wahlbezirke / Wahllokale 
 
WB 001 - Aula Grundschule Rangsdorf, 15834 Rangsdorf, Clara-Zetkin-Straße 2), 
WB 002 - Realschule Rangsdorf, 15834 Rangsdorf, Großmachnower Straße 9 1), 
WB 003 - Anglerheim Kiessee, 15834 Rangsdorf, Bergstraße 1), 
WB 004 - Kegelbahn Rangsdorf, 15834 Rangsdorf, Am Strand 3), 
WB 005 - Ehemaliger ASB Seniorentreff, 15834 Rangsdorf, Am Stadtweg 28 2), 
WB 006 - Wahlraum Klein Kienitz, 15834 Rangsdorf, Ortsteil Klein Kienitz, Kienitzer Dorfstraße 5 3), 
WB 007 - Altes Pfarrhaus, 15834 Rangsdorf / Ortsteil Groß Machnow, Dorfstraße 9 4),  
 
und in den nachstehend genannten Briefwahlbezirk eingeteilt: 
 
BW 9052 - Gemeindeverwaltung Rangsdorf, 15834 Rangsdorf, Ladestraße 6 1) 
 
1) der Zugang zum Wahllokal ist nicht barrierefrei 
2) der Zugang zum Wahllokal ist barrierefrei 
3) der Zugang zum Wahllokal unter Überwindung einer Stufe 
4) der Zugang zum Wahllokal ist über eine Rampe (Hintereingang) möglich 
 
Bitte beachten Sie, dass die korrekte Straßenbezeichnung für das Wahllokal im Ortsteil Klein Kienitz  
 

– Kienitzer Dorfstraße – 
 
lautet. 
 
Die Realschule in Rangsdorf, Großmachnower Straße 9 wurde mit Wirkung ab dem 01.08.2005 umbenannt in „Oberschule“. 
Aufgrund der erst kürzlich erfolgten Umbenennung wird, um Irritationen zu vermeiden, für die Bundestagswahl noch die Be-
zeichnung „Realschule“ verwendet. 
 
Rangsdorf, den 15.08.2005 
 

Dienstsiegel der Wahlbehörde 
 
gez. Lamprecht 
Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 

 


